Stadt
Farth

Beschlussvorlage
Kam/1207/2025
. Vorlage
Beratungsfolge - Gremium Termin Status
Haushaltsberatungen 09.12.2025 offentlich - Beschluss
Haushaltssatzung 2026

Aktenzeichen / Geschéftszeichen

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlasst die Stadt Furth folgende Haushaltssat-

zung:

§1

1. Der als Anlage beigefiigte Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;

er schlief3t

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit

und

im Vermoégenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit

ab.

2. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Stadtentwasserung Furth (StEF) wird hiermit

festgesetzt. Er schliefdt
a) nach dem Erfolgsplan
mit Ertragen von

mit Aufwendungen von

42.898.400 €

37.520.930 €
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b) nach dem Vermdgensplan
mit Einnahmen und Ausgaben von 45.752.194 €

ab.

3. Der Wirtschaftsplan 2026 des Sondervermdgens Gebaudewirtschaft Furth wird hiermit
festgesetzt. Er schliefl3t

a) nach dem Erfolgsplan

mit Ertragen von 21.701.950 €
mit Aufwendungen von 21.701.950 €

b) nach dem Vermdgensplan
mit Einnahmen und Ausgaben von 324.100 €

ab.

§2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fir Investitionen- und Investitionsférderungsmari-
nahmen wird

auf 7.000.000 €
festgesetzt.

Die Ubrigen im Haushaltsplan veranschlagten Kreditermachtigungen werden mit fortgeltenden
Kreditermé&chtigungen gedeckt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fir Investitionen- und Investitionsférderungsmali3-
nahmen des Eigenbetriebes Stadtentwéasserung Firth (StEF) wird

auf 12.044.640 €
festgesetzt.

§3
1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen im Vermégenshaushalt wird

auf €
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen im Wirtschaftsplan (Vermégensplan)
des Eigenbetriebes Stadtentwéasserung Furth (StEF) wird

auf 29.165.000 €
festgesetzt.
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§4
1) Die Hebesatze fur die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H.
b) fur die Grundstiicke (B) 660 v.H.

2) Der Hebesatz fur die Gewerbesteuer wird

auf 440 v .H.
festgesetzt.

85

1. Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird

auf 70.000.000 €
festgesetzt.

2. Der Hochstbetrag der Kassenkredite fir den Eigenbetrieb Stadtentwasserung Firth (StEF)
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf 7.100.000 €
festgesetzt.

3. Der Hochstbetrag der Kassenkredite fur das Sondervermdgen Gebaudewirtschaft Flrth zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf 500.000 €
festgesetzt.

8§86
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Sachverhalt:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen jahrliche Folgelasten

!_‘ nein !_‘ja Gesamtkosten € !_’ nein !_’ja €

Veranschlagung im Haushalt

’_‘nein !—‘ja Hst. Budget-Nr. im ’_‘thh !_’thh

wenn nein, Deckungsvorschlag:
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Prifung der Klimarelevanz:

Prifung der Klimarelevanz nicht notwendig

]

Stark negative
Klimawirkung

]

Negative Klima-
wirkung

[ ]

0
Keine oder ge-
ringe Klimawir-
kung

]

+
Positive Klima-
wirkung

[]

++
Stark positive
Klimawirkung

Begrundung:

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszuftllen):

Beteiligungen

Beschluss zurlick an Kammerei

Fdrth, 19.11.2025

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.

des Referenten

. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

Kammerei

Ro6hrs, Bernhard, Dr.

Telefon:
(0911) 974-1370
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 09.12.2025
Protokollnotiz:

Beschluss:
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlasst die Stadt Furth folgende Haushaltssat-
zung:

81

1. Der als Anlage beigefiigte Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;
er schlief3t

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 622.620.380,00 €
und Ausgaben mit 622.620.380,00 €
und
im Vermdgenshaushalt
in den Einnahmen 114.323.010,00 €
und Ausgaben mit 114.323.010,00 €
ab.
2. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Stadtentwasserung Firth (StEF) wird hiermit
festgesetzt. Er schliel3t
a) nach dem Erfolgsplan

mit Ertrdgen von 42.898.400 €

mit Aufwendungen von 37.520.930 €

b) nach dem Vermdgensplan
mit Einnahmen und Ausgaben von 45.752.194 €

ab.

3. Der Wirtschaftsplan 2026 des Sondervermdgens Gebaudewirtschaft Furth wird hiermit
festgesetzt. Er schliel3t

a) nach dem Erfolgsplan

mit Ertrdgen von 21.701.950 €
mit Aufwendungen von 21.701.950 €

b) nach dem Vermdgensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von 324.100 €
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ab.

§2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fir Investitionen- und Investitionsférderungsmafi-
nahmen wird

auf 7.000.000 €
festgesetzt.

Die uUbrigen im Haushaltsplan veranschlagten Kreditermachtigungen werden mit fortgeltenden
Krediterméachtigungen gedeckt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fir Investitionen- und Investitionsférderungsmali-
nahmen des Eigenbetriebes Stadtentwéasserung Firth (StEF) wird

auf 12.044.640 €
festgesetzt.

§3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméachtigungen im Vermdgenshaushalt wird

auf 89.858.800,00 €
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen im Wirtschaftsplan (Vermégensplan)
des Eigenbetriebes Stadtentwéasserung Furth (StEF) wird

auf 29.165.000 €
festgesetzt.

84
1) Die Hebesatze fur die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H.
b) fur die Grundstiicke (B) 660 v.H.

2) Der Hebesatz fur die Gewerbesteuer wird

auf 440 v .H.
festgesetzt.

§5

1. Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird

auf 70.000.000 €
festgesetzt.
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2. Der Hochstbetrag der Kassenkredite fur den Eigenbetrieb Stadtentwéasserung Furth (StEF)
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf 7.100.000 €
festgesetzt.

3. Der Hochstbetrag der Kassenkredite fur das Sondervermdgen Gebaudewirtschaft Firth zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf 500.000 €
festgesetzt.

86
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Beschluss: mit Mehrheit beschlossen Ja: 40 Nein: 8 Anwesend: 48

Seite 7von 7



	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Text1
	Text2
	SMC_BM_KW
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Beschluß

